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Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss
Rat der Stadt Übach-Palenberg

Federführende Stelle: Fachbereich 6 Hoch- und Tiefbau

Änderung der Haus- und Badeordnung des Schwimmbades (einschl. des Freibades) und
der Sauna der Stadt Übach-Palenberg (Ü-Bad)
hier: § 7 Abs. 2 "Allgemeine Verhaltensregeln"

Beschlussempfehlung:

Der § 7 Abs. 2 der Haus- und Badeordnung des Schwimmbades (einschl. des Freibades) und der Sauna
der Stadt Übach-Palenberg wird folgendermaßen geändert:

„Der Aufenthalt in den Schwimmbecken ist nur in sauberer Badekleidung gestattet. Hierzu zählen
Badehosen, Badeshorts, Bikinis oder Badeanzüge. Der Aufenthalt im Nassbereich der Bäder ist nur in
üblicher Badekleidung ohne Taschen gestattet.“

Begründung:

In der Sitzung für Kultur, Bildung und Soziales am 25.01.2022 wurde beschlossen, dass lange
Badeshorts im Ü-Bad wieder zugelassen werden. Aufgrund dessen muss die Haus- und Badeordnung
des Schwimmbades angepasst werden.

Der §7 Abs. 2 der Haus- und Badeordnung wird folgendermaßen geändert:

Alte Fassung Neue Fassung

(2) Der Aufenthalt in den Schwimmbecken
ist nur in Badekleidung gestattet. Hierzu
zählen enganliegende Badehosen, Bikinis
oder Badeanzüge. Boxershorts, Badeshorts
oder Unterwäsche sind in den
Schwimmbecken nicht gestattet (siehe
Aushang Eingangsbereich).Der Aufenthalt
im Nassbereich der Bäder ist nur in üblicher
Badekleidung ohne Taschen gestattet.

(2) Der Aufenthalt in den
Schwimmbecken ist nur in sauberer
Badekleidung gestattet. Hierzu zählen
Badehosen, Badeshorts, Bikinis oder
Badeanzüge. Der Aufenthalt im
Nassbereich der Bäder ist nur in üblicher
Badekleidung ohne Taschen gestattet.




